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Erster Teil: 

Einführung





§  1. Ausgangslage

Nicht immer endet die Verfolgung der eigenen Rechte mit dem stattgebenden Ur-
teilsspruch des erkennenden Richters. Oftmals ermöglicht erst die Zwangsvoll-
streckung den Zugriff auf das Vermögen des Schuldners und damit die Realisie-
rung des materiellen Gläubigerrechts. Schwierigkeiten ergeben sich allerdings, 
wenn das Schuldnervermögen in einem fremden Staat belegen ist.1 Aus dem völ-
kerrechtlichen Souveränitätsgrundsatz folgt, dass ausländische Gerichtsentschei-
dungen als Akte hoheitlicher Gewalt nicht über die Grenzen des Urteilsstaates 
hinaus wirken und ihre Vollstreckung damit auf das Territorium beschränkt ist, in 
dem die Entscheidung ergangen ist.2 Der Gläubiger kann sich aus diesem Grund 
nicht ohne Weiteres an ein ausländisches Vollstreckungsorgan wenden und dieses 
zur Einleitung des Vollstreckungsverfahrens veranlassen.3 Im Ausland befindli-
ches Schuldnervermögen ist dem Geltungsbereich der deutschen Zwangsvollstre-
ckung damit grundsätzlich entzogen und das – möglicherweise nach langwieri-
gem Prozessieren – erstrittene Urteil droht damit faktisch wertlos zu werden.

Es liegt allerdings nicht im Interesse eines Staates die Vollstreckung ausländi-
scher Urteile von vornherein abzulehnen. Denn eine allzu protektionistische Hal-
tung in der Frage der Vollstreckbarkeit ausländischer Titel würde dazu führen, 
dass ausländische Gläubiger zur Sicherung ihrer eigenen Rechte auf Vorauszah-
lungen bestünden oder zu Preiserhöhungen griffen, um so das bestehende Aus-
fallrisiko aufzufangen – mit der Konsequenz, dass die Verbraucherpreise im In-
land stiegen. Darüber hinaus würde die Einnahme eines derartigen Standpunktes 
dem Schuldner die Möglichkeit eröffnen, sich eigenen Verpflichtungen durch ei-
nen Wegzug oder eine Vermögensverlagerung zu entziehen. Dies zöge eine 

1 Vgl. schon von Bar, Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Bd.  II, S.  462 („Wer 
klagen will, mag sich vorsehen, stets in dem Staate zu klagen, in welchem Executionsobjecte sich 
befinden“).

2 Geimer,  in:  Festschrift  f. Georgiades,  S.  489,  492; ders.,  JuS  1965,  475; Martiny, in: Hdb. 
IZVR  III/1, Rn.  26; St. Huber, in: Dierck/Morvilius/Vollkommer, Hdb. Zwangsvollstreckungs-
recht,  Teil  3,  Kap.  8,  Rn.  1;  Gaul/Schilken/Becker-Eberhard,  Zwangsvollstreckungsrecht,  §  12 
Rn.  2; Kohler,  in: Baur/Mansel, Systemwechsel, S.  147 f.; M. Stürner, GPR 2010, 43, 44; Bitter, 
Vollstreckbarerklärung in der EU, S.  220; Gerasimchuk, Urteilsanerkennung, S.  45; Beitzke, MDR 
1954,  312; Riezler,  IZPR,  S.  509  unter  Hinweis  auf  die  territorial  begrenzte  Rechtskraft;  a. A.  
G.  Roth, Ordre Public, S.  13 f.

3 Schack, IZVR, Rn.  1024; Kohler, in: Baur/Mansel, Systemwechsel, S.  147, 148; Gottwald, in: 
MünchKomm-ZPO, §  328 Rn.  183, §  722 Rn.  1 f.; Zöller/Geimer, ZPO, §  722 Rn.  3.



4 §  1. Ausgangslage

Schwächung der Schuldnermoral und des Vertrauens in die Rechtsordnung nach 
sich. Daher ist, insbesondere angesichts der zunehmenden Globalisierung, der 
vielfältigen Auslandsberührungen in allen Lebensbereichen und der sich ausbrei-
tenden  wirtschaftlichen  Verflechtungen,  die  Notwendigkeit  internationaler 
Rechtsverfolgung mittlerweile allgemein anerkannt.4 Neben diesen volkswirt-
schaftlichen Aspekten streitet die Prozessökonomie für die Anerkennung fremder 
Entscheidungen als verbindlich, da auf diese Weise den Parteien die Mühen und 
Kosten eines erneuten Verfahrens erspart und die Gerichte entlastet werden.

Nichtsdestotrotz und ungeachtet des aus dem allgemeinen Justizgewährungs-
anspruch fließenden Rechts  des Gläubigers  auf  effektive Vollstreckung  des  er-
strittenen Titels – schließlich schlüge der Zweck des gerichtlichen Rechtsschutzes 
fehl, könnte der erstrittene Vollstreckungstitel nicht zwangsweise durchgesetzt 
werden – verbleibt es die eigene, souveräne Entscheidung eines jeden Staates, ob 
und unter welchen Voraussetzungen er ausländischen Entscheidungen Geltung 
innerhalb seines Hoheitsgebietes beimisst. Eine dahingehende völkerrechtliche 
Verpflichtung besteht nicht.5 Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund von Be-
deutung, dass jede Rechtsordnung ein legitimes Interesse daran hat, eigene ele-
mentare Gerechtigkeits- und Wertvorstellungen auch dann berücksichtigt zu wis-
sen, wenn eine  ausländische Rechtsordnung zur Entscheidungsfindung berufen 
ist.6 Aus diesem Grund sehen die meisten nationalstaatlichen und völkerrechtli-
chen Regelungen der Anerkennung und Vollstreckung eine nachgelagerte Kont-
rolle ausländischer Urteile zum Schutze höherrangiger Interessen vor, die es ih-
nen erlaubt, dem ausländischen Urteil unter gewissen Umständen „die Einreise 
[…] zu verwehren.“7 Dem Recht der Anerkennung und Vollstreckung als Teildis-
ziplin des Internationalen Verfahrensrechts kommt mithin die Aufgabe zu, einen 
gerechten Ausgleich zwischen dem Interesse an einer zügigen und kostengünsti-
gen Vollstreckung einerseits sowie der Wahrung zweitstaatlicher Interessen und 
elementarer Gerechtigkeitsvorstellungen andererseits herbeizuführen.8

4 Schack, IZVR, Rn.  876 ff.; C. Völker, Dogmatik des Ordre public, S.  25; im schiedsrechtli-
chen Kontext Raeschke-Kessler/Bühler, ZIP 1987, 1157, 1165.

5 Siehe schon Hahn/Mugdan, Materialien, Abt.  1, S.  431; R. Wagner,  IPRax 2002, 75, 86; C. 
Völker, Dogmatik des Ordre public, S.  25; R. Wagner, FamRZ 2006, 744, 746; Schütze, Dt. IZPR, 
Rn.  287; Martiny, Hdb.  IZPR  III/1, Rn.  156 ff.; U. Becker, Grundrechtsschutz,  S.  52; Gottwald, 
ZZP 103 (1990), 257; Kohler, in: Baur/Mansel, Systemwechsel, S.  147 f.; Schilling, IPRax 2011, 31, 
32; Nagel,  ZZP  75  (1962),  408,  421; Gerasimchuk,  Urteilsanerkennung,  S.  46; Rijavec/Jelinek/
Brehm,  Erleichterung der Zwangsvollstreckung  in Europa,  S.  252;  a. A.  einschränkend Geimer, 
IZPR, Rn.  2757 mit 151; ders., ZfRV 1992, 401, 405; Verbeek, NiemeyersZ 45 (1931/32), 1, 5 f.

Beachte zudem EGMR v. 28.06.2007, Nr.  7240/01, FamRZ 2007, 1529 ff., §  123 – Wagner/Lux-
emburg, welcher entschied, dass die Versagung der Vollstreckung ausländischer Entscheidungen 
einen (zu rechtfertigenden) Eingriff in geschützte Menschenrechte darstellen kann.

6 M. Becker, RabelsZ 60 (1996), 691, 692.
7 Rijavec/Jelinek/Brehm, Erleichterung der Zwangsvollstreckung in Europa, S.  29.
8 Leible, in: Müller-Graff, Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, S.  55, 59; Gott-

wald,  ZZP  103  (1990),  257,  258;  Geimer/Schütze,  Internationale  Urteilsanerkennung,  Bd.  I/2, 
S.  1379; Geimer, JuS 1965, 475, 476.



51. Ausgangslage

Auch wenn die Termini der Anerkennung und Vollstreckung bzw. Vollstreck-
barkeit häufig in einem Atemzug genannt werden, sind sie funktional zu trennen. 
Der Begriff der Anerkennung beschreibt die Erstreckung der Wirkungen eines 
ausländischen Urteils auf das Inland und die darauf basierende Beachtlichkeit der 
ausländischen Entscheidung.9 Von der Anerkennung wird jedoch grundsätzlich 
nicht die Vollstreckbarkeit eines Urteils umfasst.10 Um den ausländischen Urteils-
spruch mittels staatlicher Gewalt durchsetzen zu können, bedarf es daher über die 
Anerkennung hinaus noch der Vollstreckbarerklärung der ausländischen Ent-
scheidung. In einem förmlichen, titelschaffenden Verfahren, dem sog. Vollstreck-
barerklärungs- oder Exequaturverfahren, wird dem ausländischen Titel für den 
Bereich des Inlands die Vollstreckbarkeit originär verliehen.11 Allein die inländi-
sche Vollstreckbarerklärung und nicht die anerkannte, ausländische Entscheidung 
ist Vollstreckungstitel und bildet sodann die Grundlage der Zwangsvollstreckung 
im Zweitstaat.12 Der bereits angesprochene Interessenausgleich zwischen zügiger 
grenzüberschreitender Vollstreckung und der Gewährleistung unverrückbarer 
Werte und Schuldnerrechte verwirklicht sich in diesem Verfahren, welches neben 
der Titelkreation vor allem der (Urteils-)Kontrolle dient. Nach Ansicht der Euro-
päischen Kommission entspricht die Notwendigkeit, ein Urteil durch die Ertei-
lung eines Exequaturs in einem anderen Mitgliedstaat zur Vollstreckung zulassen 
zu müssen, jedoch nicht mehr dem erreichten Stand der Europäischen Integration 
und stellt ein ungerechtfertigtes Hindernis des europäischen Rechtsschutzes dar.13 
Sie strebt deshalb die Gleichstellung sämtlicher mitgliedstaatlicher Vollstre-
ckungstitel und damit die Herstellung vollständiger Urteilsfreizügigkeit innerhalb 
des Europäischen Binnenmarktes an.14 Zu diesem Zweck beabsichtigt die Europä-
ische Kommission die Abschaffung sämtlicher Zwischenverfahren, die der Voll-
streckung mitgliedstaatlicher Titel innerhalb der Europäischen Union vorauszu-

9 Martiny, in: Hdb. IZVR III/1, Rn.  68; Peiffer, Grenzüberschreitende Titelgeltung in der EU, 
S.  71 ff.; Beitzke, MDR 1954, 321; G. Roth, Ordre Public, S.  14; Riezler, IZPR, S.  512; K. Müller, 
ZZP 79 (1966), 199 ff.; Werneburg, ZZP 56 (1931), 239 ff.

10 Geimer, IZPR, Rn.  2824, 3100 f.; ders., in: Geimer/Schütze, EuZVR, Art.  38 EuGVVO Rn.  1; 
Geimer/Schütze, Internationale Urteilsanerkennung, Bd.  I/1, S.  972, 1133.

11  BGHZ 118, 312, 315 f.; BGH NJW 1986, 1440, 1441; Geimer, IZPR, Rn.  3100 ff.; Mankowski, 
in:  Rauscher,  EuZPR/EuIPR,  Vorbem  zu  Art.  39 ff.  Brüssel  Ia-VO,  Rn.  15,  17; Wolff, in: Hdb. 
IZVR III/2, Kap. IV, Rn.  11, 110 ff.; Gaul/Schilken/Becker-Eberhard, Zwangsvollstreckungsrecht, 
§  12 Rn.  3; Bach, Grenzüberschreitende Vollstreckung, S.  12; Zöller/Geimer, ZPO, §  722 Rn.  3; 
ders., JuS 1965, 475, 476; Hess/Bittmann, IPRax 2007, 277, 278; Eichel, GPR 2011, 193, 199.

12  BGHZ 122, 16, 18; BGH MDR 2008, 1231; Geimer,  IZPR, Rn.  3101, 3155; ders., in: Fest-
schrift f. Georgiades, S.  489, 492; Hess/Bittmann, IPRax 2007, 277, 278; Mankowski, in: Rauscher, 
EuZPR/EuIPR, Vorbem  zu Art.  39 ff.  Brüssel  Ia-VO, Rn.  15; ders.,  ZZPInt  4  (1999),  276,  277; 
ders., ZIP 1994, 1577, 1578; H. Roth, IPRax 2007, 423, 424; Wolff, in: Hdb. IZVR III/2, Kap. IV 
Rn.  127; a. A. Nelle, Anspruch, Titel und Vollstreckung, S.  408.

13  Vgl. KOM(2009) 175 endgültig, S.  2 f.
14  Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament, „Wege zu einer 

effizienteren Erwirkung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in der Europäischen 
Union“, ABl.  EG 1998 Nr. C 33, S.  3, 8 f., Rn.  16 ff.
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gehen haben. Das Exequaturverfahren, welches – im Anwendungsbereich der 
EuGVVO15 – bislang die Voraussetzung für die Vollstreckung eines ausländi-
schen Urteils darstellte und dem Schuldner  ein gewisses Maß an Rechtsschutz 
vermittelte, wurde dementsprechend durch die neugefasste EuGVVO16 abge-
schafft und Urteile fremder Provenienz damit unmittelbar zur Vollstreckung zu-
gelassen.

15  Verordnung (EG) Nr.  44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl.  EG 2001 Nr. L 
12, S.  1. Nachfolgend als „EuGVVO a. F.“ bezeichnet.

16  Verordnung  (EU) Nr.  1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die ge-
richtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen (Neufassung), ABl.  EU 2012 Nr. L 351, S.  1. Nachfolgend als „EuGVVO“ be-
zeichnet; ferner existieren die Bezeichnungen „Brüssel Ia-VO“ oder „Brussels Ibis“.
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Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Rechtfertigung der Abschaffung 
des Exequaturverfahrens in der EuGVVO, als zentralem Instrument des Europä-
ischen Zivilverfahrensrechts, zu hinterfragen und widmet sich damit einer Frage, 
in der (Europäischer) Gesetzgeber und Wissenschaft nahezu unversöhnlich ausei-
nander zu liegen scheinen. Denn während die Abschaffung des Exequaturverfah-
rens von der Europäischen Kommission als weiterer wesentlicher und vor allem 
konsequenter Schritt im europäischen Integrationsprozess und als ein Beitrag zur 
Gesundung der europäischen Wirtschaft betrachtet wird, wurde und wird sie von 
anderer Seite als unverantwortlicher Verzicht auf das letzte Bollwerk des Schuld-
nerschutzes im grenzüberschreitenden europäischen Rechtsverkehr angesehen.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht daher, neben der Vereinbarkeit ausländischer 
Tenorierungsgewohnheiten mit den Anforderungen heimischer Vollstreckungs-
rechte und einem aus der Divergenz der europäischen Vollstreckungsrechte fol-
genden Anpassungs- und Integrationsbedürfnis, vor allem die Frage nach der 
Notwendigkeit und dem Nutzen einer zweitstaatlichen Kontrolle im Rahmen der 
grenzüberschreitenden Vollstreckung.

Dabei erfolgt die Untersuchung in vier Schritten: Ausgehend von einem histo-
rischen  Überblick  (§  3),  der  kurz  die  Entwicklung  des  europäischen  Anerken-
nungs- und Vollstreckungsrechts – von einem behäbigen System der Rechtshilfe 
zu  einem  (sektoriell  begrenzten)  System der  unmittelbaren Vollstreckbarkeit  – 
nachzeichnen und dadurch aufzeigen soll, welche Schritte hin zur Herstellung 
eines einheitlichen und schrankenlosen Europäischen Justizraumes bislang unter-
nommen wurden, wird die Frage aufgeworfen, ob eine weitere Verfahrensbe-
schleunigung im Anwendungsbereich der EuGVVO mit den praktischen Erfor-
dernissen des grenzüberschreitenden Prozessierens und den Geboten des Schuld-
nerschutzes  vereinbar  ist  (1.  Schritt).  Zu  diesem  Zweck  wird  zunächst  eine 
Parallele zum US-amerikanischen Anerkennungs- und Vollstreckungsrecht gezo-
gen (§  4), ehe sich eine Darstellung des bisherigen Systems der EuGVVO – aller-
dings begrenzt auf das Recht der Anerkennung und Vollstreckung – anschließt 
(§  5). Durch diese sollen die Grundlagen für die folgende Auseinandersetzung mit 
der Neufassung der EuGVVO vom 12.12.2012 sowie den darüber hinausgehenden 
Bestrebungen der Europäischen Kommission gelegt werden. Den Kern dieses Ab-
schnittes bildet die Darstellung der Funktionen des Exequaturverfahrens: die Im-
plementations-, die Perpetuierungs-, die Kontroll- sowie die Integrationsfunktion.
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Dabei wird zum einen aufgezeigt, warum es nötig ist, Urteile fremder Proveni-
enz an die Anforderungen des nationalen Vollstreckungsrechts anzupassen, wel-
che Bedeutung der inländischen Titelkreation beizumessen ist, unter welchen 
Voraussetzungen ausländischen Urteilen, vor allem mit Blick auf anerkennungs-
staatliche Interessen und die Gewährleistung eines effektiven Schuldnerschutzes, 
die Anerkennung und Vollstreckung versagt werden kann sowie in welchem Um-
fang auch das Exequaturverfahren auf die fortschreitende Rechtsharmonisierung 
in der Europäischen Union einwirkt. Ein Schwerpunkt wird in diesem Abschnitt, 
entsprechend seiner dogmatischen und ideologischen Bedeutung, auf den ordre 
public-Einwand gelegt. Dabei wird versucht, insbesondere vor dem Hintergrund 
der europäischen Einwirkungen, die Systematik und Struktur dieses generalklau-
selartig gefassten Anerkennungsversagungsgrundes aufzuzeigen, um ihn abseits 
einer zweckwidrigen Definition zu konkretisieren. Diese „Vorarbeiten“ scheinen 
unerlässlich, wenn zu klären versucht wird, ob die – im Wesentlichen durch die 
ordre public-Kontrolle bewerkstelligte – Kontrollfunktion des Exequaturverfah-
rens der EuGVVO obsolet ist, etwa weil sie jegliche praktische Bedeutung verlo-
ren hat oder es gleichwertige Rechtsinstitute gibt, die diese Aufgaben wahrneh-
men können (2. Schritt).
Anschließend wird zur Abschaffung des Exequaturverfahrens in der revidier-

ten  EuGVVO  übergeleitet  (§  6).  Dabei  wird  zunächst  der  gegenwärtige  Rege-
lungsrahmen erläutert und sodann aufgezeigt, dass mit dem Verzicht auf die Not-
wendigkeit eines Exequaturs nicht nur die unmittelbare Vollstreckbarkeit mit-
gliedstaatlicher Entscheidungen, sondern auch die Erweiterung der territorialen 
Reichweite der Vollstreckungsgegenklage einhergeht. Daran anknüpfend wird 
anhand einer funktionalen Betrachtung untersucht, ob die neugefasste EuGVVO 
als konsequente und überzeugende Weiterentwicklung der überaus erfolgreichen 
Vorgängerverordnung angesehen werden kann (3. Schritt).
Die Arbeit endet schließlich mit einem umfassenden Ausblick, der die Frage zu 

beantworten sucht, ob der Europäische Normgeber über die Neufassung der EuG-
VVO hinaus die letzten, noch bestehenden Hemmnisse der grenzüberschreiten-
den Vollstreckung beseitigen kann, um eine uneingeschränkte Zirkulation mit-
gliedstaatlicher Urteile innerhalb des Europäischen Justizraumes zu ermöglichen 
(§  7). Dabei wendet sich die Arbeit zunächst den Bedenken zu, ein Verzicht auf 
sämtliche zweitstaatlichen Anpassungs- bzw. Kontrollverfahren widerspreche hö-
herrangigem Recht (§  7.A.).

Bevor im Anschluss daran auf die Argumentation der Europäischen Kommis-
sion eingegangen wird, der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung stelle eine 
ausreichende Legitimation für den Verzicht auf jegliche zweitstaatliche Einwir-
kungsmöglichkeit dar, wird festgestellt, dass eine vollständige Rechtsharmonisie-
rung, die sämtliche Anpassungs- und Kontrollbedürfnisse entfielen ließe, bislang 
nicht erreicht wurde (§  7.B.). Die auf dem postulierten Vertrauen in die Äquiva-
lenz der europäischen Rechtsordnungen fußende Begründung und Rechtfertigung 
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des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung wird sodann zum Anlass ge-
nommen, Fragen des forum shopping sowie vereinzelter Renationalisierungsbe-
strebungen zu behandeln und Probleme bei der Anwendung des Unionsrechts 
aufzuzeigen (§  7.C.).

Die kontrovers geführte Debatte über ein bestehendes oder zulässigerweise ab-
zuverlangendes gegenseitiges Vertrauen außer Acht lassend, wird der Fokus der 
Arbeit schließlich erneut auf die funktionale Betrachtung des Exequaturverfah-
rens gelegt. Ausgehend von der Prämisse, dass eine Vollstreckbarerklärung oder 
ein äquivalent ausgestaltetes Instrument zukünftig verzichtbar wären, wenn die 
Erfüllung der Funktionen des Exequaturverfahrens nicht mehr erforderlich ist 
oder auf andere Weise zufriedenstellend erfüllt werden kann, wird – anknüpfend 
an die vorangegeganenen Ausführungen zur Abschaffung des Exequaturverfah-
rens in der EuGVVO – in erster Linie die Verzichtbarkeit einer zweitstaatlichen 
Kontrolle, insbesondere vor dem Hintergrund der Ausbildung eines europäischen 
ordre public und der geringen praktischen Relevanz der Vorbehaltsklausel, disku-
tiert. Darüber hinaus wird über Alternativen zur Vorbehaltsklausel, unabhängig 
davon, ob nationalen oder europäischen Ursprungs, ob in Form von Minimum-
standards oder in Form einer Generalklausel, ob im Urteils- oder im Vollstre-
ckungsstaat verortet, nachgedacht (4. Schritt).





Zweiter Teil:

Grundlagen





§  3.  Historische Grundlagen

A. Ausgangslage

Die Frage, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen ausländische Ge-
richtsentscheidungen anerkannt und vollstreckt werden sollen, stellte sich bereits 
in der Antike und im Mittelalter. Schon damals existierten Regelungen zur 
Rechtsverfolgung durch Fremde.1

Das internationale Zivilprozessrecht heutiger Prägung entstand indes erst infol-
ge der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung des 18.  Jahrhunderts. Der 
wachsende internationale Handel verstärkte das Bedürfnis nach Regelungen zur 
Durchsetzung von Ansprüchen gegen Angehörige fremder Staaten und die Ge-
währleistung des freien Zugangs zu den Gerichten.2 Mit der Auflösung des Heili-
gen Römischen Reiches Deutscher Nation zu Beginn des 19. Jahrhunderts verfie-
len  die  einzelnen  Partikularstaaten  jedoch  in  einen  „Souveränitätsrausch“  und 
wachten eifersüchtig über die eigene Justizhoheit.3 Zu dieser Zeit drang zuneh-
mend die Ansicht in den Vordergrund, dass die Zuständigkeit fremder Gerichte 
für die eigenen Staatsangehörigen und die Vollstreckung eines ausländischen Ur-
teils im eigenen Staatsgebiet die neu gewonnene persönliche Souveränität bedro-
he.4 Dies hatte zur Folge, dass die privaten Interessen an einer grenzüberschrei-
tenden Anerkennung und Vollstreckung dem staatlichen Souveränitätsstreben 
verstärkt untergeordnet und nur unter vielen Beschränkungen Berücksichtigung 
fanden.5 Die Bereitschaft zur Vollstreckung ausländischer Urteile wurde auf-
grund des bestehenden praktischen Bedürfnisses an der grenzüberschreitenden 
Forderungsdurchsetzung letztlich aber nie ernsthaft in Frage gestellt.6

1 Vgl. Riezler, IZPR, S.  50 ff.; Graupner, in: Festschrift f. Ferid, S.  183, 184. Siehe als promi-
nentes Beispiel den Sachsenspiegel, Ssp. Ldr. III 82, 1 („Wer sin recht vor gerichte verluset in einer 
stat, der hat ez ubir al verloren …“).

2 Schütze, Dt. IZPR, Rn.  40; Mittermaier, AcP 14 (1831), 84, 97.
3 Feuerbach, Themis, oder Beiträge zur Gesetzgebung S.  77, 78 f.; Jellinek, Die zweiseitigen 

Staatsverträge über Anerkennung ausländischer Zivilurteile, S.  7; ders., in: Festschrift f. Smend, 
S.  163, 168; Sellert, JuS 1977, 781.

4 Mittermaier, AcP 14 (1831), 84, 85, 93 („missverstandenes Souveränitätsstreben“); Martiny, 
in: Hdb. IZVR III/1, Rn.  38; Schack, IZVR, Rn.  876.

5 Mittermaier,  AcP  14  (1831),  84,  85; Nagel, in: Maurach u. a., Zeitgenössische Fragen des 
IZVR, S.  13, 15; Spangenberg, Zeitschrift für Zivilrecht und Prozeß, Band III, S.  423 f.

6 Martiny, in: Hdb. IZVR III/1, Rn.  32; Graupner, in: Festschrift f. Ferid, S.  183, 185; Sedlmei-
er, EuLF I-2002, 35; C. Völker, Dogmatik des Ordre public, S.  31.
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Dies wird auch durch den von Feuerbach im Jahre 1812 veröffentlichte Entwurf 
eines  „Staatsvertrages  über  die  gegenseitigen  Gerichtsverhältnisse  zweier  be-
nachbarter Staaten“, der Fragen der Vollstreckung ausländischer Entscheidungen 
und der internationalen Zuständigkeit regelte und Ausgangspunkt für eine Viel-
zahl völkerrechtlicher Verträge war, unterstrichen.7 Seine Bedeutsamkeit für das 
damalige Anerkennungsrecht erlangte der Vertragsentwurf vor allem dadurch, 
dass er, basierend auf der Annahme, Anerkennung und Vollstreckung erfolgten 
als quasi-völkerrechtliche Pflicht, eine weitgehende Anerkennung befürwortete.8 
Auf diese Weise verlieh er dem der Lehre von der comitas gentium9 entstammen-
den Gegenseitigkeitsgedanken Ausdruck, der die Folgen der Souveränitätslehre 
durch ein gegenseitiges Entgegenkommen abzumildern suchte, um sicherzustel-
len, dass auch eigene Entscheidungen im Ausland Geltung beanspruchen können, 
und ebnete so den Weg zu einer Abkehr von der anerkennungsrechtlichen Isolati-
onshaltung.10

Für die Vollstreckung ausländischer vermögensrechtlicher Entscheidungen 
wurde zu dieser Zeit auf das Instrument der Requisition zurückgegriffen.11 Die 
Beantragung einer Requisition und die Vollstreckung ausländischer Urteile stell-
ten Akte zwischenstaatlicher Rechtshilfe unter Gerichten gleichen Ranges dar.12 
Einem Ersuchen um die Vollstreckung einer Entscheidung wurde dabei in der 
Regel entsprochen, wenn die ausländischen Gerichte ihrerseits Gegenseitigkeit 
übten.13 Ob neben der Requisition noch die Möglichkeit einer Judikatsklage (sog. 
actio iudicati) des Obsiegenden  im Vollstreckungsstaat bestand, wurde örtlich, 
d. h. in den jeweiligen Partikularstaaten, unterschiedlich gehandhabt.14 Streitge-
genstand einer solchen Judikatsklage war nicht die Vollstreckbarkeit des auslän-
dischen Urteils, sondern die im ausländischen Urteil festgestellte „Judikatsobli-
gation“ des Schuldners. Ihr lag also der Gedanke zu Grunde, dass durch die aus-
ländische  Entscheidung  eine  „obligatio“,  ähnlich  einer  schuldrechtlichen  Ver- 

7 Feuerbach, in: Themis, oder Beiträge zur Gesetzgebung, S.  77–131.
8 Wetzell, System des ordentlichen Civil-Prozesses, S.  416 ff.; Graupner, in: Festschrift f. Ferid, 

S.  183, 190, 192.
9 Martiny, in: Hdb. IZVR III/1, Rn.  26 mit Verweis auf P. Voet, De statutis eorumque concurs 

(1661), X c. 14 – die Vollstreckung erfolgt „ob reciprocam utilitatem, et ex comitate“.
10 Jellinek, Die zweiseitigen Staatsverträge über Anerkennung ausländischer Zivilurteile, S.  7; 

Graupner, in: Festschrift f. Ferid, S.  183, 192 f.
11 Martiny, in: Hdb. IZVR III/1, Rn.  1582; Spangenberg, Zeitschrift für Zivilrecht und Prozeß, 

Band III, S.  423 ff.; Gesterding, Ausbeute von Nachforschungen über verschiedene Rechtsmateri-
en II, S.  310 ff.; Wetzell, System des ordentlichen Civil-Prozesses, S.  417.

12 Martiny, in: Hdb. IZVR III/1, Rn.  39; Matscher, in: Festschrift f. Schima, S.  265, 269.
13 Zum Gegenseitigkeitserfordernis traten je nach Staat und abhängig vom Bestehen etwaiger 

völkerrechtlicher  Verträge  weitere  Vollstreckungsvoraussetzungen  hinzu  (z.B.  Rechtskraft  des 
Urteils, Zuständigkeit des anerkennenden Gerichts), vgl. hierzu Mittermaier, AcP 14 (1831), 84, 
86 ff.; von Bar, Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Bd.  II, S.  519 ff.; Graupner, in: 
Festschrift f. Ferid, S.  183, 193 f.; Martiny, in: Hdb. IZVR III/1, Rn.  38.

14 Vgl. Martiny, Hdb. IZVR III/1, Rn.  1582 (mwN); Spangenberg, Zeitschrift für Zivilrecht und 
Prozeß, Band III (1840), S.  423, 427; Graupner, in: Festschrift f. Ferid, S.  183, 189.
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pflichtung,  zwischen  der  unterlegenen  und  der  obsiegenden  Partei  begründet 
wurde, welche für den Obsiegenden ein neues Klagerecht begründete.15 Unab-
hängig davon, ob die Form der Requisition oder einer erneuten Klage gewählt 
wurde, war zur Vollstreckung eines ausländischen Urteils aber stets eine aus-
drückliche Anordnung eines inländischen Gerichts und damit des inländischen 
Souveräns erforderlich.

B. Civilprozeßordnung

Mit der Verabschiedung der Civilprozessordnung (CPO) vom 30.1.187716 wurde 
schließlich eine einheitliche Rechtsordnung für das wenige Jahre zuvor errichtete 
Deutsche Reich geschaffen und die extreme Verfahrensvielfalt in den einzelnen 
deutschen Territorien beseitigt.17 Die deutschen Gerichte stellten in ihrem Ver-
hältnis zueinander von nun an inländische Gerichte dar, deren Urteile im gesam-
ten Reich unmittelbar vollstreckbar waren.18 Die Frage der Vollstreckbarkeit aus-
ländischer Urteile fand ihren Niederschlag in den §§  660, 661 CPO und sollte die 
Einnahme eines „den internationalen Beziehungen entgegenkommenden Stand-
punkte[s]“ unterstreichen.19 Einem ausländischen Titel konnte mit Inkrafttreten 
der CPO ausschließlich im Wege der Vollstreckungsklage zur Vollstreckbarkeit 
verholfen werden.20 Neben der Verwirklichung der Rechtseinheit auf deutschem 
Boden wurden damit auch das praktizierte Prinzip der gegenseitigen Rechtshilfe 
und die Möglichkeit der actio iudicati überwunden.21 Streitgegenstand der Voll-
streckungsklage war nun, im Gegensatz zu ebenjener actio iudicati, unmittelbar 

15  OAG Jena 16.7.1844, SeuffArch 16  (1863) Nr.  269; OAG Cassel  21.02.1854, SeuffArch 11 
(1857) Nr.  104; Martiny, Hdb. IZVR III/1, Rn.  1582; Schack,  IZVR, Rn.  1034; von Bar, Theorie 
und Praxis des internationalen Privatrechts, Bd.  II, S.  464 f.; Zöller/Geimer, ZPO19, §  328 Rn.  280.

Zu beachten ist, dass die actio iudicati im hier verstandenen Sinn von der actio iudicati römi-
schen Rechts zu unterscheiden ist. Letztere erfüllte die Funktion einer Nichtigkeits- und Restituti-
onsklage, vgl. Wach, Handbuch des deutschen Civiprozessrechtes (1885) S.  225, Anm.  18.

16  Civilprozeßordnung für das Deutsche Reich, RGBl.  1877, S.  83 – als Teil der Reichsjustizge-
setze am 1. Oktober 1879 in Kraft getreten.

17 Martiny, in: Hdb. IZVR III/1, Rn.  44; Zöller/Vollkommer, ZPO, Einleitung Rn.  1; ders., JZ 
1987, 105; Sellert, JuS 1977, 781 mit Hinweis auf Thibaut, Ueber die Nothwendigkeit eines allge-
meinen bürgerlichen Rechts in Deutschland, 1814, S.  14, der das zersplitterte deutsche Recht als 
„ein[en] endlose[n] Wust einander widerstreitender, vernichtender undscheckiger Bestimmungen“ 
beschrieb, der dazu geeignet sei, „die Deutschen voneinander zu trennen und den Richtern und 
Anwälden die gründliche Kenntnis des Rechts unmöglich zu machen“.

18  Vgl. §§  157, 161 GVG idF vom 27.1.1877, RGBl.  S.  77; Endemann, Der Deutsche Civilpro-
zess, Bd.  3, S.  131; Seuffert, CPO, §  660 Nr.  1.

19 So die Begründung des Entwurfs, siehe Hahn/Mugdan, Materialien, Abt.  1, S.  431.
20  Vgl. §  660 CPO; dazu: Seuffert, CPO, §  660, Nr.  4; Endemann, Der Deutsche Civilprozess, 

Bd.  3, S.  132 f.; Schack, IZVR, Rn.  1034.
21 Von der Beibehaltung der actio iudicati ging indes noch RGZ 13, 347, 348 aus. Dagegen aber 

von Bar, Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Bd.  II, S.  494, 519 f.; Rintelen, ZZP 
9 (1886), 191, 194 f.
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die Vollstreckbarkeit des ausländischen Titels.22 Das inländische, mit der Voll-
streckungsklausel (§  663 CPO) versehene Vollstreckungsurteil bildete schließlich 
die Grundlage der Zwangsvollstreckung.
Keine Erwähnung in der CPO fand hingegen die Frage der Anerkennung aus-

ländischer Urteile. Es wurde jedoch angenommen, dass die Voraussetzungen der 
Vollstreckbarkeit auch für die Frage der Urteilsanerkennung Geltung beanspruch-
ten.23  Im Zuge der CPO-Novelle von 189824 wurde diesem hier nicht weiter zu 
erörternden Problem durch eine Reformierung der Vollstreckungs- und Anerken-
nungsregelungen abgeholfen. Während die Vollstreckbarkeit in die §§  722 f. ZPO 
verschoben wurde, wurde für die Frage der Anerkennung eine eigenständige Vor-
schrift in §  328 ZPO geschaffen. Damit wurde eine klare Trennung von Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen statuiert und gleichzeitig 
der Grundsatz der automatischen Anerkennung verankert.25

C. Zivilprozessordnung

Auch in der aktuellen Fassung der Zivilprozessordnung26 befinden sich die Rege-
lungen über Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in 
den  §§  328,  722 f.  ZPO27 und sehen nach wie vor das Erheben einer Vollstre-
ckungsklage vor. Zusammen mit dem Grundsatz der automatischen Anerkennung 
und dem Verbot der révision au fond, der sachlichen Nachprüfung des fremden 
Urteils, hält das deutsche Recht eine sehr liberale Anerkennungs- und Vollstre-
ckungsregelung bereit.28 Gleichwohl ist das kontradiktorische Urteilsverfahren, 
welches ein selbstständiges Verfahren zwischen dem ausländischen Erkenntnis- 
und dem inländischen Zwangsvollstreckungsverfahren bildet, sehr umständlich, 
kostspielig und zeitraubend.29 Dies birgt die Gefahr, dass Gläubiger geringfügiger 
Forderungen davon abgehalten werden, ihre Rechte durchzusetzen, wodurch jene 

22  RGZ 16, 427, 432 ff.; 36, 381, 383 ff.; Endemann, Der Deutsche Civilprozess, Bd.  3, S.  132; 
Martiny, in: Hdb. IZVR III/1 Rn.  1584; Schack, IZVR, Rn.  1034.

23  RGZ 8, 385, 387 ff.; Wach, Handbuch des deutschen Civilprozessrechtes, S.  225 f.; Kohler, 
ZZP 10 (1887), 449, 463 ff.; Heidecker, ZZP 18 (1893), 453, 457; Niemeyer, Zur Vorgeschichte des 
IPR in Deutschland, S.  376.

24  RGBl.  1898, 369 – am 1. Januar 1900 in Kraft getreten.
25 Vgl. hierzu Martiny, in: Hdb. IZVR III/1, Rn.  54.
26  In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.12.2005 (BGBl.  2005 I, S.  3202).
27  Beachte auch §  110 Abs.  2 FamFG, vgl. dazu Finger, FuR 2010, 3 ff.
28 Wie liberal das deutsche Anerkennungs- und Vollstreckungsrecht ausgestaltet ist, zeigt ins-

besondere der Rechtsvergleich im sog. Jenard-Bericht, ABl.  1979 EG Nr. C 59, S.  1, 2 ff., der auf-
zeigt, dass bspw. in Belgien eine révision au fond bis zum Inkrafttreten des code judiciaire zuläs-
sig war und das ausländische Urteile in den Niederlanden in der Vergangenheit grundsätzlich gar 
nicht vollstreckbar waren.

29 Rosenberg/Gaul/Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht11, §  12 III 1; Schack, IZVR, Rn.  1041; 
Geimer, IZPR, Rn.  3125; Kropholler, IPR, S.  682; Seidl, Ausländischer Vollstreckungstitel, S.  119.
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faktisch entwertet werden, wenn die Vollstreckung im Ausland zu erfolgen hat. 
Im Interesse der Förderung und Beschleunigung des internationalen Rechtsver-
kehrs wurden deshalb die Voraussetzungen für die Vollstreckbarerklärung aus-
ländischer Titel in Deutschland sukzessive durch bi- und multilaterale Staatsver-
träge, die vom System der §§  722 f. ZPO abweichen und Erleichterungen zu Guns-
ten der Exequaturerteilung vorsehen, reduziert.30

Auch die Europäische Union hat zwischenzeitlich, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Vollendung des Gemeinsamen Binnenmarktes, zahlreiche, vom au-
tonomen deutschen Recht abweichende Regelungen erlassen, um die grenzüber-
schreitende Vollstreckung innerhalb ihres Hoheitsgebietes zu vereinfachen. Die 
Vereinheitlichung der grenzüberschreitenden Vollstreckung wurde in diesem 
Zusammenhang als essentiell für die Verwirklichung der Marktfreiheiten angese-
hen,31 die zu ihrer wirksamen Durchsetzung einer nachhaltigen prozessualen Ab-
sicherung bedürfen.32 Dies führte dazu, dass sich das Europäische Zivilprozess-
recht nach und nach von den autonomen Verfahrensrechten ablöste und sich als 
eigene Materie – dem sog. „Binnenmarktprozess“33 – verselbstständigte. Diese 
hat mittlerweile auch deutlich sichtbare Spuren in der Zivilprozessordnung hinter-
lassen, in die sie als eigenständiges elftes Buch unter der Überschrift „Justizielle 
Zusammenarbeit in der Europäischen Union“ (§§  1067–1117 ZPO) Eingang fand.

D. Europäische Implikationen

I. Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungs- 
übereinkommen – EuGVÜ

Als Ausgangspunkt für ein europaweit vereinheitlichtes System der Anerkennung 
und Vollstreckung ausländischer Urteile wird gemeinhin eine Note der Kommis-
sion der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, später: Europäische Ge-
meinschaft, schließlich Europäische Union34) aus dem Jahre 1959 angeführt.

30 Rosenberg/Gaul/Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht11, §  12 III 1; R. Wagner, IPRax 2002, 
75; vgl. die Übersicht bei Schack, IZVR, Rn.  59 ff.

31  Jenard-Bericht, ABl.  EG 1979 Nr.  59, S.  1, 7, der in diesem Zusammenhang von der „Freizü-
gigkeit der Urteile“ spricht. Vgl.  ferner die Mitteilung der EG-Kommission an den Rat und die 
Kommission „Wege zu einer effizienteren Erwirkung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen in der Europäischen Union“, ABl.  EG 1998 Nr. C 33, S.  3 ff.; Hess, EuZPR, §  3 Rn.  3.

32 Hess, EuZPR, §  1 Rn.  1; ders., IPRax 2001, 389, 390; ders., NJW 2000, 23; Leible, in: Mül-
ler-Graff, Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, S.  55, 59.

33 Hess, EuZPR, §  3 Rn.  3; ders., JZ 1998, 1021 ff.; Leible, in: Müller-Graff, Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts, S.  55, 56 f.; McGuire, ecolex 2008, 100 f.; siehe auch M. Stürner, 
Jura 2015, 813 ff.

34  Gegründet durch den Vertrag von Maastricht über die Europäische Union vom 07.02.1992, 
ABl.  EG 1992 Nr. C 224, S.  1.



18 §  3. Historische Grundlagen

Darin hieß es:

„Ein echter Binnenmarkt zwischen den [Mitgliedstaaten] wird erst dann verwirklicht sein, 
wenn ein ausreichender Rechtsschutz gewährleistet ist. Es wären Störungen und Schwie-
rigkeiten im Wirtschaftsleben der Gemeinschaft zu befürchten, wenn die sich aus den 
vielfältigen Rechtsbeziehungen ergebenden Ansprüche nicht erforderlichenfalls auf dem 
Rechtswege festgestellt und durchgesetzt werden könnten. Da die Gerichtshoheit in Zivil- 
und Handelssachen bei den Mitgliedstaaten liegt und die Wirkungen eines gerichtlichen 
Aktes jeweils auf ein bestimmtes Staatsgebiet beschränkt bleiben, hängt der Rechtsschutz 
und damit die Rechtssicherheit im Gemeinsamen Markt wesentlich von der Annahme  
einer befriedigenden Regelung der Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen durch die Mitgliedstaaten ab.“35

Daran anknüpfend und bestimmt von der Überzeugung, dass eine unterschiedli-
che Ausgestaltung der nationalen Rechtsordnungen die justizielle Zusammenar-
beit im Europäischen Binnenmarkt beeinträchtigen und Unionsbürger von der 
Aufnahme grenzüberschreitender Handelsbeziehungen abhalten könnte, unter-
nahm die EWG in den 1960er Jahren erste Schritte zur Verwirklichung eines eu-
ropäischen Vollstreckungsraumes, der die wirksame Durchsetzung der Rechte 
europäischer Bürger gewährleisten sollte.36
Mit der Ausarbeitung des am 27.09.1968 verabschiedeten Brüsseler Gerichts-

stands- und Vollstreckungsübereinkommen (EuGVÜ)37 handelten die damaligen 
EWG-Gründerstaaten38 dieser Überzeugung entsprechend und kamen dem Auf-
trag des Art.  220 EWG (später: Art.  293 EG, nun: Art.  81 AEUV) nach, welcher 
die Verpflichtung enthielt, „die Vereinfachung der Förmlichkeiten für die gegen-
seitige Anerkennung und Vollstreckung richterlicher Entscheidungen und 
Schiedssprüche sicherzustellen.“

Im Unterschied zu traditionellen, vorangegangenen Staatsverträgen regelte das 
EuGVÜ nicht nur die Anerkennungsvoraussetzungen und das Vollstreckbarerklä-
rungsverfahren, sondern enthielt zugleich einheitliche Rechtshängigkeits- und 
Zuständigkeitsvorschriften  (sog.  convention double)  und  ermöglichte  auf  diese 
Weise die Koordinierung von Zivilprozessen in ganz Europa.39 Dieses geschlos-

35  Note der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) vom 22.10.1959 an 
die (damals sechs) Mitgliedstaaten. Zitiert nach dem Jenard-Bericht, ABl.  EG 1979 Nr. C 59, S.  1, 3.

36 Bittmann,  Vom  Exequatur  zum  qualifizierten  Klauselerteilungsverfahren,  S.  24; Pfeiffer, 
BauR 2005, 1541.

37 Brüsseler Übereinkommen über gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtli-
cher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (BGBl.  1972 II, S.  774 [Fassung des 4. Beitritts-
übereinkommens,  BGBl.  1998  II,  S.  1412]).  Das  im EuGVÜ  angelegte Verfahren wurde  später 
durch  das  parallele  Luganer  Übereinkommen  (Luganer  Übereinkommen  über  die  gerichtliche 
Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
[BGBl.  1994 II, S.  2660]) auch auf die sog. EFTA-Staaten (Island, Norwegen, Schweiz, aber nicht 
Liechtenstein) erstreckt.

38 Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande.
39 Hess, EuZPR, §  3 Rn.  2; ders., IPRax 2001, 389, 391; vgl. zur autonomen Auslegung: Pfeiffer, 

Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 1991, S.  71 ff.
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sene System von internationaler Zuständigkeit und Urteilsanerkennung bildete 
von nun an den Kern eines einheitlichen europäischen Zivilprozessrechts.40 Es 
erleichterte den grenzüberschreitenden Zug der in den Mitgliedstaaten ergange-
nen Entscheidungen41 und half, die nationalen Grenzen als Hemmnisse einer 
zwangsweisen Durchsetzung von mitgliedstaatlichen Entscheidungen innerhalb 
der Europäischen Union zu überbrücken.42 Ein weiterer, wesentlicher Vorteil des 
EuGVÜ lag darin, dass es ein obligatorisches Beschlussverfahren (vgl. Artt.  31 ff. 
EuGVÜ und §  6 Abs.  1, 2 AVAG43) anstelle des schwerfälligen kontradiktorischen 
Exequaturverfahrens vorsah, wodurch die Vollstreckung aller in den Vertrags-
staaten erlassenen gerichtlichen Entscheidungen erheblich erleichtert und be-
schleunigt wurde.44 Während ergangene Entscheidungen in anderen Mitglied-
staaten ipso iure anerkannt wurden, war die Vollstreckbarerklärung nach dem 
EuGVÜ zwar auch weiterhin von einer eigenen hoheitlichen Maßnahme des Voll-
streckungsstaates abhängig, sie konnte nun aber leichter und schneller erreicht 
werden. Sofern nicht die von Amts wegen45 zu prüfenden Versagungsgründe vor-
lagen, vgl. Artt.  27, 28, 34 Abs.  2 EuGVÜ,46 und die notwendigen Formulare ein-
gereicht wurden, wurde die Vollstreckungsklausel unverzüglich durch richterli-
chen Beschluss erteilt.47 Der Schuldner wurde gemäß Artt.  34, 36 EuGVÜ erst im 
Rechtsbehelfsverfahren gehört.

40 Schack, SchlHA 2006, 115; ders., IZVR, Rn.  84; Leible, in: Müller-Graff, Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts, S.  55, 60; Spellenberg, EuR 1980, 329, 347; Hess, EuZPR, §  1 Rn.  2; 
Staudinger, EuLF 2004, 273.

41  EuGH, Urt. v. 04.02.1988, Rs. 145/86, Slg. 1988, I-645, Rn.  10 – Hoffmann/Krieg („Freizü-
gigkeit der Urteile“); BGHZ 65, 291, 296; R. Wagner, IPRax 2002, 75, 81; Hess, EuZPR, §  1 Rn.  2; 
Sedlmeier, EuLF I-2002, 35, 36.

42  Vgl. Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament „Wege zu 
einer effizienteren Erwirkung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in der Europä-
ischen Union“, ABl.  EG 1998 Nr. C 33, S.  3, 8 f., Rn.  16 ff.; Rijavec/Jelinek/Brehm, Erleichterung 
der Zwangsvollstreckung in Europa, S.  73.

43 Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.12.2009 (BGBl.  I, S.  3830).

44 Kropholler, IPR, S.  683; St. Huber, in: Dierck/Morvilius/Vollkommer, Hdb. Zwangsvollstre-
ckungsrecht,  Teil  3,  Kap.  8,  Rn.  39 f.;  Geimer, Anerkennung ausländischer Entscheidungen, 
S.  176 f.; ders., IZPR, Rn.  3125.

45 Kohler, ZSR 2005 II, 263, 271; ders., in: Baur/Mansel, Systemwechsel, S.  147, 149; R. Wag-
ner, IPRax 2002, 75, 79.

46  Nach Art.  27 EuGVÜ ist die Anerkennung zu versagen, wenn diese gegen die öffentliche 
Ordnung des Vollstreckungsstaates verstieße (Nr.  1), das rechtliche Gehör des Beklagten aufgrund 
nicht  ordnungsgemäßer  oder  rechtzeitiger  Zustellung  des  verfahrenseinleitenden  Schriftstücks 
beeinträchtigt würde (Nr.  2), das anzuerkennende Urteil mit einem im Anerkennungs- oder in ei-
nem Drittstaat ergangenen Urteil unvereinbar wäre (Nr.  3, 5) oder es auf einem Verstoß gegen das 
Kollisionsrecht  des  Anerkennungs-  und  Vollstreckungsstaates  beruhte  (Nr.  4).  Darüber  hinaus 
kann der Anerkennung nach Art.  28 EuGVÜ die fehlende internationale Zuständigkeit in Verbrau-
cher-  und  Versicherungssachen  und  der  Verstoß  gegen  die  ausschließliche  Zuständigkeit  des 
Art.  16 EuGVÜ entgegengehalten werden.

47  Einer gesonderten Vollstreckungsklausel nach §  725 ZPO bedurfte es nicht mehr, da diese 
bereits von der Vollstreckbarerklärung umfasst war, vgl. R. Wagner, IPRax 2002, 75, 81; Geimer, 


